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Der Andrang war wieder riesig. Rund 350
Aschersleber und ihre Gäste lehnten sich
in den weichen Bussitzen zurück und
ließen sich von Mitarbeitern der Stadt auf
einer Rundfahrt die wichtigsten Investi-
tionsprojekte der Stadt erläutern.

Vom Ballhaus aus ging es über die Weststraße
nach Winningen und Wilsleben und zurück über
das Industriegebiet Junkersfeld zum Bestehorn-
haus. Der traditionelle Tag der offenen Tür der
Stadt Aschersleben am 29. Januar 2006 stand
diesmal jedoch nicht nur im Zeichen der Busse. 
Schon ab 9 Uhr herrschte Trubel im Kleinen Saal
des Bestehornhauses. Die Grundschulen hatten ge-
meinsam mit der Deutschen Angestelltenkranken-
kasse zu gesunden Frühstücksangeboten eingela-
den. Kinder und Eltern hatten Freude am Zuberei-
ten und Probieren. Beim Schnippeln und Schmieren
kamen alle ins Gespräch und manch einer zeigte
sich überrascht, welch ein vielseitiges Lernangebot
die Aschersleber Grundschulen bieten. 

Parallel zum Frühstück zeigten Mitarbeiter der
Stadt im unteren Foyer den neuen Internetauftritt so-
wie das neue Design (siehe S. 5) der ältesten Stadt
Sachsen-Anhalts. Wer Lust hatte, klickte auf Lernen,
Arbeiten oder Wohlfühlen und ließ sich überra-
schen, was Aschersleben alles zu bieten hat. 

Um 11 Uhr startete im Großen Saal die Präsenta-
tion der Bewerbung zur Landesgartenschau 2010.
Das mit dem Konzept betraute Büro Herbstreit aus

Hildesheim machte an Karten und Graphiken deut-
lich, wie sich die Aschersleber Bewerbung von üb-
lichen Gartenschauen am Stadtrand abheben
möchte. Die Schau soll sich mitten in der Stadt von

der Herrenbreite über den Bestehornpark und
Stadtpark bis hin zur Eine erstrecken. Eine Ent-
scheidung über den Zuschlag wird für März er-
wartet. 

Frühstücksangebote der Grundschulen und Busrundfahrten

Kinderfrühstück im Bestehornhaus war Premiere und Renner.

AMTSBLATT
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RecyclingPark
Harz GmbH

Annahme- / Abgabestelle an der B6
D-06484 Quedlinburg / Morgenrot
 Fon 03946 / 52 54 72
 Öffnungszeiten:
 Mo-Fr 7-17 Uhr
 Sa 7-12 (außer Jan./Feb.) www.recyclingpark.de

• Bauschutt
• Bauabfall
• Grünschnitt
• Sand • Kies
Eigentransport oder
Containerdienst
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Udo und Helga Schulz waren sichtlich
gerührt, als Oberbürgermeister Andreas
Michelmann dem Ehepaar, das sich Jahr-
zehnte lang um den Aufbau des städti-
schen Museums verdient gemacht hat,
die Ehrenmedaille der Stadt Aschersle-
ben verlieh. Am 27. Januar zeichnete die
Stadt Aschersleben wieder verdiente
Bürger und Unternehmen für ihr beson-
deres Engagement aus.

Die Ehrennadel erhielt Ingeburg Orlamünde für
die Musikreihe „Moment musical“ und der damit
verbundenen Bereicherung des kulturellen Lebens
unserer Stadt. Seit zehn Jahren organisiert die Di-
plom-Musikpädagogin die Veranstaltungsreihe
des Aschersleber Kunst- und Kulturvereins e.V. im
Ratssaal der Stadt Aschersleben. Die Konzerte
sind regelmäßig ausverkauft und stellen eine feste
Größe der Aschersleber Kulturlandschaft dar. 
Der Wirtschaftpreis der Stadt Aschersleben 2006
ging an die Shenyang Machine Tool Corporation
Ltd. China (SMTCL). Im November 2004 kaufte
der chinesische Konzern die sich in Insolvenz be-
findliche Schiess AG in Aschersleben und verhin-
derte so das Ende des Traditionsunternehmens
und den Verlust von 230 Arbeitsplätzen. Der Her-
steller hoch spezialisierter Werkzeugmaschinen
konnte so als Mitglied der Shenyang Machine

Tool Group erhalten werden. Den Preis nahm stell-
vertretend für das Unternehmen Schiess-Ge-
schäftsführer René Nitsche entgegen. 
SMTCL ist der größte Werkzeugmaschinenher-
steller in China. Das Unternehmen entwickelt, kon-
struiert und baut kleinere und mittelgroße spanen-
de Werkzeugmaschinen wie CNC-Horizontal-
Drehmaschinen, Bohr- und Fräsmaschinen sowie
konventionelle Werkzeugmaschinen. Im Jahr
2004 erzielte das Unternehmen einen Gesam-
tumsatz von 451 Mio. Euro.  Zurzeit beschäftigt
die Gruppe knapp 10.000 Mitarbeiter. Ge-
schäftsführer ist Geng Hongchen. SMTCL und
Schiess entwickeln, vertreiben und produzieren
nun in enger Zusammenarbeit die gemeinsame
Produktpalette beider Unternehmen. Der chinesi-
sche Konzern verfolgt das Ziel, Schiess zu einem
Forschungs- und Entwicklungszentrum für High-
End-Maschinen auszubauen und zu einem Pro-
duktionsstandort für Hochleistungsprodukte zu ent-
wickeln. Schiess soll als erstklassige Marke repo-
sitioniert werden. Shenyang Machine Tool könnte
Schiess als Türöffner zum wachsenden chinesi-
schen Markt dienen. Umgekehrt möchte SMTCL
die Schiess-Vertriebskanäle für den Export seiner
Produkte nach Europa nutzen.
SMTCL soll sich bis 2010 zu einem internationalen
Konzern mit Schiess als europäischem Standbein
entwickeln, so der Geschäftsführer Geng Hon-
gchen.

Das Unternehmen Modellbau-Formenbau-Son-
deranfertigungen Christoph Remitschka erhielt 
einen Sonderpreis für das besondere Engagement
bei der Ausbildung von Lehrlingen. Seit 1992, ein
Jahr nach der Gründung, bildet die Firma Lehrlin-
ge aus. Das Unternehmen stellt jedes Jahr drei
neue Azubis ein. Heute beschäftigt Herr Re-
mitschka 20 Angestellte und zehn Auszubildende.

Den Fassadenpreis der Stadt Aschersleben 2006
in der Kategorie Sanierung von Wohn- und Ge-
schäftshäusern erhielt die Passage GbR Linde-
mann/Hain. 
Den beiden Geschäftsführern Joachim Hain und
Gernot Lindemann wurde der Preis für die ge-
schmackvolle Sanierung des Westbaus der Schar-
ren, heute Café am Gewandhaus, zuerkannt. Der
Preis ist mit 1.000 Euro dotiert.

Stadt ehrt Bürger und Unternehmen für ihr
besonderes Engagement

Helga und Udo Schulz 
(Träger der Ehrenmedaille 2006)

Hans-Georg Stockhausen, Geschäftsführer des
CARITAS-Trägerverbandes St. Mauritius erhält aus
den Händen von Oberbürgermeister Andreas Mi-
chelmann Anerkennung zum Fassadenpreis 2006.

Ingeburg Orlamünde 
(Trägerin der Ehrennadel 2006)

Kommunikationszentrum auf Nias, das aus Spen-
dengeldern der Aschersleber errichtet worden ist.

Stadt hat Rathaus 
zurückgekauft
Zehn Jahre nach seiner Sanierung ist die Stadt wie-
der Eigentümerin des Rathauses. Fristgemäß zum
31. Januar 2006 überwies die Kämmerei rund
5,6 Mio. Euro an die Lindecke GbR III, den da-
maligen Investor, und erkaufte sich so die Miet-
freiheit. Die Summe war vor der Sanierung Mitte
der neunziger Jahre vereinbart worden. Dann wur-
de das gesamte Haus rundum saniert und moder-
nisiert. Die Stadt bildete über zehn Jahre eine
Rücklage, um den Kauf in diesem Jahr ohne zu-
sätzliche Kredite abwickeln zu können. 

Hilfsprojekts auf Nias 
besonders erfolgreich
Im Januar wurde das zweite Betreuungszentrum für
Flutopfer auf der indonesischen Insel Nias der Be-
völkerung übergeben. Der wichtigste Teil der
Aschersleber Hilfsaktion in der Tsunami-Region konn-
te damit zum Abschluss gebracht werden. 

„Die Städte Aschersleben und Halle sowie der Land-
kreis Bitterfeld haben mit ihren Hilfsprojekten, die sie
nach der Tsunami-Katastrophe ins Leben riefen,
große Erfolge erzielt. Die Projektberichte machen
deutlich, dass mittlerweile, über ein Jahr nach der
Katastrophe – dort sichtbare und nachhaltige Er-
gebnisse bei der Bekämpfung der Flutschäden nach-
weisbar sind“, zog kürzlich Rudolf Forsen, Leiter der
Koordinierungsstelle „Fluthilfe Südostasien“ beim In-
nenministerium des Landes Sachsen-Anhalt, Bilanz. 

Im Januar vergangenen Jahres, kurz nach der Tsun-
ami-Katastrophe, konnte die Stadt Aschersleben Kon-
takt zu der Entwicklungshilfeorganisation PESADA in
Indonesien knüpfen. Die Verbindung kam durch zwei
Mitglieder der evangelisch-freikirchlichen Gemein-
de in Aschersleben, Siegrid Willems und Dr. Barba-
ra Warsing zu Stande, die zu diesem Zeitraum in
dem südost-asiatischen Inselstaat weilten. 

Eine überwältigende Spendenbereitschaft ließ das
Sonderkonto für Nias auf rund 38.000 Euro an-
wachsen. Im April 2005 überwies die Stadt knapp
30.000 Euro auf das Konto der Organisation. Im
August konnte das erste Zentrum eröffnet werden, im
Dezember das zweite. In beiden Häusern weist ein
Schild auf die Großzügigkeit der Aschersleber Be-
völkerung hin. 
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Die Stadt Aschersleben hat sich ein neues
äußeres Erscheinungsbild gegeben und
wirbt damit in Zukunft offensiver für die
älteste Stadt Sachsen-Anhalts. Im Zu-
sammenhang mit der Erneuerung des In-
ternetauftritts der Stadt wurde die ge-
samte Außendarstellung auf den Prüf-
stand gestellt. 

Ziel ist es, eine Einheitlichkeit und damit einen ho-
hen Wiedererkennungswert zu erreichen. Nur mit
einem klaren und unverwechselbaren Erschei-
nungsbild kann sich Aschersleben von anderen
Städten abheben. 

Schöpferin dieses Marketing- und Designkonzepts
ist Siglinde Schirmer, Geschäftsführerin und krea-
tiver Kopf der calibris Design Agentur aus Bad Bi-
bra. Sie hat für verschiedene Unternehmen und
Städte das Corporate Design (einheitliches Er-
scheinungsbild) entworfen, unter anderem für die
Domstadt Naumburg und die Sektkellerei Rot-
käppchen.  

Die Marketingidee für Aschersleben fußt auf den
Werten der Stadt und streicht die Schwerpunkte
der Stadtentwicklung Wirtschaft, Bildung und
Stadtumbau klar heraus. So wird Lernen mit dem
Wort „wissenswert“ verknüpft, Arbeiten mit „schaf-
fenswert“ und Wohlfühlen mit „lebenswert“. Jede
Säule ist noch einmal mit einer anderen Farbe ver-
bunden, was Übersichtlichkeit und Orientierung
garantiert. Diese Dreiteilung „Lernen –  Arbeiten
– Wohlfühlen“ zieht sich durch das ganze Kon-
zept, das in seiner Gesamtheit mit dem Slogan
„Wir schaffen Werte!“ für Aschersleben wirbt. In-
ternet, Image-Broschüre, Wirtschaftsbroschüre,

Messe-Aufsteller und Flyer bilden eine inhaltliche
und gestalterische Einheit, in der künftig alle städ-
tischen Publikationen eingebettet sein werden. 
Die Wort- und Bildmarke (Logo) ergänzt das Kon-
zept. „Das Logo lässt viele Interpretationen zu. Je-
der kann etwas anderes entdecken und das ist

auch gut so“, so Siglinde Schirmer. Zwei Türme,
die Aschersleber Wahrzeichen, dominieren das
Logo, doch wer
das W für Werte,
Wirtschaft,
Wohlfühlen in
der Mitte ent-
deckt hat, dem
wird es immer
wieder ins Auge
fallen. Doch
noch mehr ist zu
sehen. In der Mit-
te ein A wie
Aschersleben
oder Arbeiten,
ein L für Lernen
oder lebenswert.
„Vereine, Schu-
len, der Wirt-
schaftsclub – je-
der kann den Teil
des Logos in 
Anspruch neh-
men, der zu ihm

passt“, erklärt die Expertin. Der Internetauftritt
www.aschersleben.de besticht durch Klarheit und
Nutzerfreundlichkeit. Wenige Klicks führen zum
Ziel. Unter „Lernen“ findet der Nutzer die Bil-
dungsangebote, unter “Arbeiten” die Wirtschaft
und unter „Wohlfühlen“ Freizeit, Kultur und Touris-

mus. 
Die städtischen Dienstleistungen
werden in sehr großem Umfang dar-
gestellt und finden sich in der Rubrik
Bürgerservice. Der Stadtplan ist in-
teraktiv und mit Suchfunktion für

Straßen ausgestattet. Ein besonderer Hingucker ist
die Webcam unter der Rubrik „Unsere Stadt“.  

Aschersleben präsentiert sich mit neuem Gesicht

Es ist ganz einfach. www.aschersleben.de anklicken und Sie sind drin.

■  Bestehornhaus
18.02.06 – 19.19 Uhr 
Fasching mit dem ACC Union e.V.

19.02.06 – 15.00 Uhr
Kaffee im Café

23.02.06 – 14.00 Uhr
Osteoporose SHG / Fasching

24.02.06 – 19.19 Uhr
Fasching mit dem ACC Union e.V. 

25.02.06 – 19.19 Uhr 
Fasching mit dem ACC Union e.V. (Prunksitzung)

27.02.06 – 16:.16 Uhr
Seniorenfasching mit dem ACC Union e.V.

27.02.06 – 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Kinder basteln zum Frauentag für Mutti und Omi

07.03.06 – 19.30 Uhr
Diashow „Chile“ 

11.03.06 – 20.00 Uhr 
Tanz in den Frühling

15.03.06 – Uhrzeit 
Stunde der Musik - Klavierabend

19.03.06 – 15.00 Uhr
Oberhofer Bauernmarkt

26.03.06 – 15.00 Uhr 
Kaffee im Café

08.04.06 – 19.00 Uhr
Weinfest mit dem Weingut Pitthan

■  Grauer Hof
18.02.06 – 22.00 Uhr
Soulfood

05.03.06 – 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
Bluesbrunch

18.03.06 – 22.00 Uhr
Soulfood

02.04.06 – 11.00 bis 14.00 Uhr 
Bluesbrunch

■  Planetarium
19.02.06 – 15.00 Uhr
Wir staunen über die Zeit

25.02.06 – 19.00 Uhr 
Die Sterne über Aschersleben

26.02.06 – 15.00 Uhr
Wird die Sonne ewig scheinen?

05.03.06 – 11.00 Uhr 
Lisa und die 1-2-3 Sterne

05.03.06 – 15.00 Uhr
Der Sternenhimmel im Frühling

10.03.06 – 19.00 Uhr
Vereinsabend der Sternfreunde Aschersleben e.V.

12.03.06 – 15.00 Uhr
Finsternisse - Schattenspiele im All

19.03.06 – 11.00 Uhr
Als der Mond zum Schneider kam

19.03.06 – 15.00 Uhr
Der Mond - unser kosmischer Nachbar

09.04.06 – 11.00 Uhr
Wie Tom den Osterhasen vom Himmel holt

09.04.06 – 16.00 Uhr
Der Sternenhimmel im Frühling

■  Senioren-Wohnpark
Askanierstr. 40
19.02.06 – 14.00 UhrSeniorenfasching

■  Innenstadt
26.02.06 – 14.30 Uhr
Großer Umzug zum Rosenmontag

■  Kantorei Aschersleben
Stephanikirchhof 10, 25.03.06 – 15.00 Uhr
Hausmusik zum Frühlingsanfang mit Kaffeetrinken

■  Rathaus
30.03.06 – 20.00 Uhr Rathauskonzert

Veranstaltungstipps
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Öffentliche Bekanntmachungen 
Inhaltsverzeichnis

■ Wirtschaftsplan 2006 des Eigenbetriebes
Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben 
Vorlage IV/0276/06

■ Einstellung des Bauleitplanverfahrens und
Aufhebung des Beschlusses zum Bebauungs-
planes Nr. 27„Mischgebiet – Düsteres Tor“
in Aschersleben nach § 2 Abs. 1 und 4
BauGB

■ Einstellung des Bauleitplanverfahrens und
Aufhebung des Beschlusses zum Bebauungs-
planes Nr. 28 „Wohngebiet – Badstuben/
Ritterstraße“ in Aschersleben nach § 2 Abs. 1
und 4 BauGB

■ Beschluss des Rahmenplans Aschersleben –
Innenstadt (URBANE PROTOTYPEN)
Vorlage IV/0255/05

■ Bau von behindertengerechten Überque-
rungen auf dem Markt
Vorlage IV/0263/05

■ Vergnügungssteuersatzung der Stadt 
Aschersleben
Vorlage IV/0210/05

■ Bekanntmachung der Stadt Aschersleben
über die Sprechzeiten der Schiedsstellen der
Stadt Aschersleben

■ Bekanntmachung der Stadt Aschersleben
über dieörtlichen Zuständigkeiten derSchieds-
stellen der Stadt Aschersleben

■ Verordnung über die Festsetzung von 
Öffnungszeiten für den Warenverkauf in Kur-,
Ausflugs- und Erholungsorten an Sonn- und
Feiertagen

■ Flurbereinigung Vorharz Ost 2, 
Landkreis Aschersleben-Staßfurt 7.106
Öffentliche Bekanntmachung
Feststellung der Wertermittlungsergebnisse - I.

■ Bekanntmachung über den Beschluss
für zum städtebaulichen Rahmenplan
nach § 136 ff BauGB

Wirtschaftsplan 2006 des Eigenbe-
triebes Bauwirtschaftshof der Stadt
Aschersleben, Vorlage IV/0276/06

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner Sit-
zung am 8. Februar 2006 Folgendes beschlossen:

1. Die Aufhebung des Beschlusses Nr. 168/05
vom 09.11.2005 – Wirtschaftsplan Eigenbe-
trieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben.

2. Dem Erfolgsplan 2006 mit einem voraussichtli-
chen Verlust von 199.780 Euro wird zuge-
stimmt. Der voraussichtliche Verlust wird auf
neue Rechnung vorgetragen.

3. Dem Vermögensplan 2006 wird in Einnahmen
und Ausgaben in Höhe von 92.500 Euro zu-
gestimmt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das
Wirtschaftsjahr 2006 wird auf 250.000 Euro
festgesetzt.

BEKANNTMACHUNG DER STADT
ASCHERSLEBEN

Einstellung des Bauleitplanverfahrens
und Aufhebung des Beschlusses zum Be-

bauungsplanes Nr. 27
„Mischgebiet – Düsteres Tor“ in

Aschersleben
nach § 2 Abs. 1 und 4 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner
Sitzung am 08. Februar 2006, für das Gebiet der
Stadt Aschersleben, welches begrenzt wird im
Norden durch "Über den Steinen", im Osten durch
die Straße "Hinter dem Turm", im Süden durch das
"Düstere Tor" und im Westen durch die "Oel-
straße" (s. Lageplan), folgendes beschlossen:
1. Das  Bauleitplanverfahren zum Bebauungsplan
Nr. 27 „Mischgebiet – Düsteres Tor“ in Aschers-
leben wird eingestellt.
2. Der Beschluss über die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 27 „Mischgebiet – Düsteres Tor“
in Aschersleben vom 03.06.1994 (Beschluss – Nr.
846/94) wird aufgehoben.
Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.

Aschersleben, 10. Februar 2006

Michelmann
Oberbürgermeister

BEKANNTMACHUNG DER STADT 
ASCHERSLEBEN

Einstellung des Bauleitplanverfahrens
und Aufhebung des Beschlusses zum Be-

bauungsplanes Nr. 28
„Wohngebiet – Badstuben/Ritter-

straße“ in Aschersleben
nach § 2 Abs. 1 und 4 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner
Sitzung am 08. Februar 2006, für das Gebiet der
Stadt Aschersleben, welches begrenzt im Norden

von der Fleischhauerstraße und der Kapellengas-
se, im Osten vom Dr.-Wilhelm-Külz-Platz, im Süden
von der Eine und im Westen von der Gasse hinter
dem Schuhstieg und dem Hopfenmarkt (s. Lage-
plan), folgendes beschlossen:
1. Das Bauleitplanverfahren zum Bebauungsplan
Nr. 28 „Wohngebiet – Badstuben/Ritterstraße“ in
Aschersleben wird eingestellt.
2. Der Beschluss über die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 28 „Wohngebiet – Badstuben/Rit-
terstraße“ in Aschersleben vom 26.04.1995 (Be-
schluss – Nr. 155/95) wird aufgehoben.
Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.

Aschersleben, 10. Februar 2006

Michelmann
Oberbürgermeister

Beschluss des Rahmenplans Aschers-
leben – Innenstadt (URBANE PROTO-
TYPEN), Vorlage IV/0255/05

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner
Sitzung am 8. Februar 2006 für das Sanierungs-
gebiet „Aschersleben Innenstadtsanierung“ (Be-
schluss-Nr. 719/93 vom 21.12.1993) den vorlie-
genden Rahmenplan Aschersleben - Innenstadt
(URBANE PROTOTYPEN) beschlossen.

Auszug
Der vollständige Rahmenplan ist einsehbar unter:
http://www.aschersleben.de

7. HANDLUNGSEMPFEHLUNG

Ausgehend von der Analyse und den präzisierten
Handlungsfeldern kann zusammenfassend fol-
gende Grundlage der Altstadtentwicklung festge-
halten werden: 
1/ Die Altstadt ist der Stadtteil mit der höchsten
Zentralität für Dienstleitungen und Einzelhandel
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und zugleich ein bedeutender Wohnstandort.
„Einkaufen“ und „Wohnen“ in der Altstadt weisen
im gesamtstädtischen Vergleich ein unverwechsel-
bares Profil auf. 
2/ Die im Rahmen der Stadtsanierung geförderten
Investitionen in die Erneuerung der technischen In-
frastruktur, die Gestaltung des öffentlichen Raumes
und die Sanierung von öffentlichen und privaten
Gebäuden haben in entscheidender Weise zur
Aufwertung und Entwicklung der Altstadt beige-
tragen. 
3/ Als wichtige Aufgaben der Stadtsanierung ver-
bleiben vor allem die Fortführung und der Ab-
schluss der Erneuerung der Straßenoberflächen
und Promenadenring und die Sanierung bzw. Re-
vitalisierung von einzelnen Immobilien (leer ste-
hende Gebäude, Grundstücksbrachen). Die Ent-
wicklungsstrategien müssen dabei aufgrund der
veränderten sozioökonomischen Rahmenbedin-
gungen neu justiert werden. 
4/ Die Altstadt übernimmt eine bedeutende Ima-
ge-Funktion für die Gesamtstadt, dabei besitzt sie
als Kultur- und Bildungsstandort eine besondere
Bedeutung, die jedoch auf gesamtstädtischer und
regionaler Ebene stärker etabliert werden muss.

7.1. Konkretisierung der Sanierungsziele

Die Entwicklung der Ziele und Zwecke der Sanie-
rung basiert auf der in der Bestandsanalyse fest-
gestellten aktuellen Ausgangssituation, den für die
Gesamtstadt und die Altstadt formulierten Leitbil-
der und den bestimmten Handlungsfeldern. 
1 - Schaffung eines differenzierten marktge-

rechten Wohnraumangebotes durch Be-
standsentwicklung und Integration neuer
Wohnungstypen in die Altstadt 

2 - Stabilisierung und Erhöhung der Einwohner-
zahl durch Bindung der derzeitigen Bewoh-
ner und gezielte Werbung neuer Haushalts-
gründer und Eigentumsbildner 

3 - Sicherstellung optimaler Rahmenbedingun-
gen für Haushaltsgründer, Eigentumsbildner
und Investoren (Beratung, finanzielle Unter-
stützung, Weiterentwicklung des Wohnum-
feldes) 

4 - Entwicklung der "Flaniermeile" als Einzel-
handelsstandort Altstadt 

5 - Förderung der Wechselbeziehung zwischen
Einzelhandel, Tourismus, Kultur, nicht kom-
merziellen Angeboten, etc. 

6 - Sicherung und Ausbau der Altstadt als zen-
traler Kultur- und Bildungsstandort für die Ge-
samtstadt, Belebung Kunstquartier 

7 - Förderung beim Aufbau lokaler und regio-
naler Netzwerke 

8 - Entwicklung eines kreativen Umgangs mit
Gebäudeleerstand, Baulücken, Brachen, Ent-
wicklung von tragfähigen Zwischenlösungen 

9 - Erhaltung der bestehenden historisch ge-
wachsenen Stadtstruktur und der straßen-
und Platz bildenden Bebauung unter Berück-
sichtigung der Prioritätengebiete 

10 - Erhaltung des gewachsenen Nutzungsspek-
trums aus Wohnen, Handel, Dienstleistungen,
Gemeinbedarf und nicht störendem Gewerbe. 

11 - Weitere Verbesserung der Verkehrser-
schließung einschließlich verkehrsberuhigen-
der Maßnahmen auf der Grundlage der Ver-
kehrs- und Parkraumkonzeption 

12 - Weitere Verbesserung der baulichen Umge-
staltung von öffentlichen Straßen, Wegen
und Plätzen auf der Grundlage des Ober-
flächenkonzeptes 

7.2. Prioritäten - Maßnahmeplan

Zur Realisierung der Sanierungsziele wird es er-
forderlich sein die Entwicklung der Projekte ent-
sprechend der Zuordnung der Handlungsfelder
Wohnen und Zentrumsfunktion gezielt folgende
Strategie zu verfolgen: 
Wohnfunktion – Die Weiterentwicklung der Alt-
stadt als Wohnstandort mit einem unverwechsel-
baren Image: 
1 - Weitere Verbesserung der baulichen Umge-

staltung von öffentlichen Straßen, Wegen
und Plätzen auf der Grundlage des Ober-
flächenkonzeptes 

2 - Das Wohnen schafft die Voraussetzung für ei-
ne lebendige Zentrumsentwicklung, die Alt-
stadt-Bewohner sind dabei Nutzer und Ak-
teure 

3 - als Impulsgeber dient die gezielte und mo-
dellhafte Entwicklung neuer Wohnprojekte in
der Altstadt auf Grundlage einer Bedarfs-
und Marktanalyse und in Zusammenarbeit
mit Eigentümern, Investoren und zukünftigen
Nutzern 

Zentrumsfunktion - Die Qualifizierung der Altstadt
als zentralen Standort und imagebildenden Ort
der Stadt Aschersleben: 
1 - Profilierung der in der Altstadt vorhandenen

Angebote der Kultur, Bildung, des Einzelhan-
dels und Wohnens unter Nutzung der städ-
tebaulichen Qualitäten 

2 - Nutzungskonzentration und Entwicklung der
mit der Altstadt verknüpften Nutzungspoten-
ziale auch zu Lasten anderer Stadtteile 

3 - Die Belebung der Flaniermeile als Zentrum
basiert auf der Entwicklung der Nutzungsin-
tensität und Angebotsvielfalt 

4 - räumliche Konzentration und marktgerechte
Profilierung der kommerziellen Angebote in
Verbindung mit der Belebung des öffentli-
chen Raumes auch durch die Entwicklung von
nichtkommerziellen Angeboten in Partner-
schaft mit Anwohnern und ansässigen Kultur-
und Bildungseinrichtungen 

5 - Sicherung der Einrichtungen und Qualifizie-
rung der Angebote im Bereich Kunst, Kultur
und Bildung sowie die Nutzung des kulturhi-
storischen Erbes der Altstadt 

6 - Stärkung und gegenseitige Vernetzung der in
der Altstadt ansässigen Kultureinrichtungen
und Initiativen 

7 - lokalen und regionalen Informationsaustau-
sches und der Vernetzung der Akteure im
Rahmen der Stadtsanierung Einbeziehung
der Eigentümer, Investoren und Institutionen 

8 - Werbung und Konsensfindung für das Projekt
Altstadt als Voraussetzung für seine partner-
schaftliche Umsetzung durch sämtliche für
die Altstadtentwicklung verantwortlichen pri-
vaten und öffentlichen Akteure 

Zur Weiterführung der Entwicklung der Altstadt im
Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnah-
me "Aschersleben – Innenstadt" werden die zuvor
dargestellten Maßnahmen und Projekte entspre-
chend ihrer Wertigkeit und unter Berücksichtigung
ihrer Verfügbarkeit bzw. Zugriffsfreiheit in eine Pri-
oritätenliste eingebunden. Diese stellt eine Orien-
tierung dar, die kontinuierlich fortgeschrieben und
auf die spezifische Situation angepasst werden
muss. Die Umsetzung und Fortschreibung muss in
Abstimmung der Verantwortlichen aus Politik und
Verwaltung erfolgen. 

Bau von behindertengerechten Über-
querungen auf dem Markt, 
Vorlage IV/0263/05

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner
Sitzung am 8. Februar 2006 die Veränderung der
bestehenden Pflasterung auf dem Markt an fol-
genden drei Stellen als behindertengerechte
Überquerung:
1. zwischen Haus Markt Nr. 24 und 25
2. zwischen Rathaus und Platz – Hennebrunnen
3. am Fußgängerüberweg in Verlängerung der

Taubenstraße zum Hennebrunnen
beschlossen.

Vergnügungssteuersatzung der Stadt
Aschersleben, Vorlage IV/0210/05

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner
Sitzung am 9. November 2005 die Vergnü-
gungssteuer der Stadt Aschersleben beschlossen.

Aufgrund der §§ 4, 6 und 44 Abs. 3 Ziffer 1 der
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt
(GO LSA) vom 05. 10. 1993 (GVBl. LSA S. 568)
in der zur Zeit geltenden Fassung sowie §§ 2 und
3 Kommunalabgabengesetz (KAG LSA) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 13. 12. 1996
(GVBl. LSA S. 406) in der zur Zeit geltenden Fas-
sung hat der Stadtrat der Stadt Aschersleben in sei-
ner Sitzung am 9.11.2005 folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1
Steuergläubiger

Die Stadt Aschersleben erhebt nach Maßgabe
dieser Satzung Vergnügungssteuern als örtliche
Aufwandsteuer.

§ 2
Steuergegenstand

Der Besteuerung unterliegen die im Stadtgebiet
veranstalteten nachfolgenden Vergnügungen (Ver-
anstaltungen):
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1. Tanzveranstaltungen gewerblicher Art sowie
Karnevalsveranstaltungen gewerblicher Art;

2. Veranstaltungen von Schönheitstänzen, Schau-
stellungen von Personen sowie Darbietungen
ähnlicher Art;

3. das Ausspielen von Geld oder Gegenständen
in Spielclubs, Spielkasinos und ähnlichen Ein-
richtungen;

4. Veranstaltungen, bei denen – unabhängig von
der Art der Aufzeichnung und Wiedergabe –
Filme vorgeführt werden, die nicht gemäß § 11,
§ 14 Abs. 2 oder 7 des Jugendschutzgesetzes
vom 23. 07. 2002 (BGBl. I S. 2730) in der je-
weils geltenden Fassung gekennzeichnet sind;

5. die entgeltliche Benutzung von Unterhaltungs-
und Gewinnspielgeräten sowie Spieleinrich-
tungen ähnlicher Art sowie von Personalcom-
putern unabhängig von deren Nutzungszweck
in
a) Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen,
b) Schankwirtschaften, Speisewirtschaften,

Gastwirtschaften, Internetcafes, Kaufhäu-
sern, Beherbergungsbetrieben, Wettannah-
mestellen, Kantinen, Vereins- oder ähnlichen
Räumen sowie an anderen jedermann zu-
gänglichen Orten

§ 3
Steuerfreie Veranstaltungen

Steuerfrei sind
1. Familien-, Betriebs- und Vereinsfeierlichkeiten

sowie ähnliche geschlossene Veranstaltungen
(beispielsweise von Gewerkschaften, Parteien
oder Religionsgemeinschaften), zu denen
grundsätzlich nur Mitglieder und Angehörige
Zugang haben;

2. Veranstaltungen, deren Überschuss vollständig
und unmittelbar zu gemeinnützigen oder
mildtätigen Zwecken im Sinne der §§ 52, 53
der Abgabenordnung verwendet oder ge-
spendet wird, wenn der gemeinnützige oder
der mildtätige Zweck bei der Anmeldung nach
§ 14 angegeben worden ist und der verwen-
dete oder gespendete Betrag mindestens die
Höhe der Steuer erreicht;

3. der Betrieb von Musikboxen und ähnlichen Ton-
wiedergabegeräten und Kinderspielgeräten;

4. Veranstaltungen von Tanzschulen im Rahmen
des erteilten Tanzunterrichts;

5. Veranstaltungen, wie Schützen-, Volks-, Garten-
und Straßenfeste;

6. Veranstaltungen, die in der Zeit vom 29. April
bis 02. Mai aus Anlass des 01. Mai von politi-
schen oder gewerkschaftlichen Organisatio-
nen, Behörden oder Betrieben durchgeführt
werden.

§ 4
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Unternehmer der Ver-
anstaltung (Veranstalter). In den Fällen des §
2 Nr. 5 gilt der Eigentümer als Veranstalter, im
Falle einer Sicherungsübereignung oder eines
vergleichbaren Rechtsverhältnisses der wirt-
schaftliche Eigentümer.

(2) Als Unternehmer (Mitunternehmer) der Veran-
staltung gilt auch der Inhaber der Räume oder
Grundstücke, in oder auf denen die Veran-
staltung stattfindet, wenn er im Rahmen der
Veranstaltung Speisen oder Getränke verkauft
oder an den Einnahmen oder dem Ertrag aus
der Veranstaltung beteiligt ist.

(3) Personen, die nebeneinander die Steuer schul-
den, sind Gesamtschuldner.

§ 5
Besteuerung nach dem Eintritt

(1) Die Steuer wird vorbehaltlich der Regelungen
in den §§ 6 – 8 nach dem Eintritt erhoben. Sie
beläuft sich auf 10 vom Hundert des Eintritts-
geldes. Eintrittsgeld ist die gesamte Vergütung,
die für die Teilnahme an der Veranstaltung er-
hoben wird einschließlich der Vorverkaufsge-
bühr und der Mehrwertsteuer.
Gewährte Rabatte und eventuell im Eintritts-
geld enthaltene Zuschläge für die Benutzung
öffentlicher Verkehrsmittel sind in Abzug zu
bringen.
Wird für nicht in Anspruch genommene Ein-
trittskarten eine Erstattung gewährt, wird auch
diese in Abzug gebracht.

(2) Die Abrechnung des Eintritts sowie die Selbst-
berechnung der Steuer hat spätestens inner-
halb von drei Werktagen nach der Veranstal-
tung auf dem amtlich vorgeschriebenen Vor-
druck (Steueranmeldung) zu erfolgen, bei re-
gelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
(Dauerveranstaltungen im Sinne des § 14
Abs. 2) innerhalb von 14 Kalendertagen nach
Ende des Kalendermonats, in dem die Veran-
staltung stattgefunden hat (Veranstaltungsmo-
nat). 
Werden Eintrittskarten ausgegeben, die zur
Teilnahme an mehreren Veranstaltungen be-
rechtigten (Abonnements-, Dauer-, Zeit-, Zehn-
erkarten u. ä.) sind die hieraus erlangten Ein-
trittsgelder der ersten Veranstaltung zuzurech-
nen, zu deren Besuch die Eintrittskarte be-
rechtigt.

§ 6
Besteuerung nach der Fläche

(1) Für Veranstaltungen nach § 2 Nr. 1 – 3 wird
die Steuer nach der Größe der Veranstal-
tungsfläche erhoben. Als Veranstaltungsfläche
gelten alle für das Publikum zugänglichen
Flächen mit Ausnahme der Toiletten- und Gar-
derobenräume.

(2) Die Steuer beträgt bei Veranstaltungen nach §
2 Nr. 1 je angefangene zehn Quadratmeter
Veranstaltungsfläche 1,00 Euro, bei Veran-
staltungen nach § 2 Nr. 2 je angefangene
zehn Quadratmeter 2,00 Euro und bei Ver-
anstaltungen nach § 2 Nr. 3 je angefangene
zehn Quadratmeter 5,00 Euro.

(3) Bei Veranstaltungen, die über 1 Uhr nachts
hinausgehen, erhöht sich die Steuer für jede
weitere angefangene Stunde um 25 vom Hun-
dert der in Abs. 2 genannten Steuersätze. Bei
Veranstaltungen, die mehrere Tage dauern,
wird die Steuer für jeden angefangenen Tag
erhoben.

§ 7
Besondere Filmvorführungen

Abweichend von der Regelung in § 5 beträgt die
Steuer bei Filmveranstaltungen im Sinne des § 2
Nr. 4 für das Vorführen von Filmen in Kinos und
Filmkabinen 15 v. Hundert des Entgelts. Entgelt ist
die gesamte Vergütung, die für die Teilnahme an
der Vorführung erhoben wird, einschließlich der
hierin enthaltenen Beträge für Speisen und Ge-

tränke oder sonstigen Zugaben sowie der Mehr-
wertsteuer.

Die Abrechnung des Entgelts sowie die Selbstbe-
rechnung der Steuer hat innerhalb von 14 Kalen-
dertagen nach Ende des Veranstaltungsmonats
auf dem amtlich vorgeschriebenen Vordruck (Steu-
eranmeldung) zu erfolgen.

Wird kein Entgelt erhoben, ist eine Pauschalsteuer
von 5 Euro je angefangene zehn Quadratmeter
der Veranstaltungsfläche zu erheben. Die Vor-
schriften des § 5 sind entsprechend anzuwenden.

§ 8
Spielgeräte und Personalcomputer

(1) Die Steuer beträgt für Spielgeräte, Spielein-
richtungen ähnlicher Art sowie Personalcom-
puter für jeden angefangenen Kalendermonat

a) bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten, bei
Veranstaltungen nach § 2 Nr. 5 Buchstabe a
10 v. H. des Spielumsatzes, bei Veranstaltun-
gen nach § 2 Nr. 5 Buchstabe b 10 v. H. des
Spielumsatzes.
Voraussetzung ist, dass eine ausnahmslose,
manipulations- und revisionssichere Feststel-
lung der Spielumsätze nachgewiesen ist.
Als Spielumsatz gilt die Gesamtsumme der ein-
gesetzten Geldbeträge.

b) bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ohne
die Möglichkeit der manipulations- und revisi-
onssicheren Feststellung der Spielumsätze
in den Fällen des § 2 Nr. 5 Buchstabe a 125
Euro je Gerät,
in den Fällen des § 2 Nr. 5 Buchstabe b 40 Eu-
ro je Gerät.

c) bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeiten

1. in den Fällen des § 2 Nr. 5 Buchstabe a für
Kicker, Dart, Billard und Personalcomputer so-
wie für sonstige Geräte ohne Gewinnmöglich-
keit 30 Euro je Gerät;

2. in den Fällen des § 2 Nr. 5 Buchstabe b für
Kicker, Dart, Billard, Personalcomputer sowie
sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit 30
Euro je Gerät.

(2)Besitzt ein Gerät mehrere Spieleinrichtungen,
so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Gerät.
Geräte mit mehr als einer Spieleinrichtung sind
solche, an denen gleichzeitig zwei oder mehr
Spielvorgänge ausgelöst werden können.

(3)Als entgeltliche Benutzung im Sinne des § 2 Nr.
5 gilt auch der Betrieb mittels Spielmarken.
Geräte, an denen Spielmarken (Token o. ä.)
ausgeworfen werden, gelten als Geräte mit
Gewinnmöglichkeit, wenn die Spielmarken an
Geräten mit Gewinnmöglichkeit eingesetzt
werden können oder eine Rücktauschmöglich-
keit in Geld besteht oder sie gegen Sachge-
winne eingetauscht werden können.

(4)Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stel-
le eines Gerätes ein gleichartiges Gerät, so
wird die Steuer für diesen Kalendermonat nur
einmal erhoben.

§ 9
Mehrere Vergnügungen

(1)Fallen bei einer Veranstaltung mehrere nach
Veranstaltungsfläche zu besteuernde Vergnü-
gungen nach § 2 zusammen, wird die Steuer
für die gesamte Veranstaltung und die gesam-
te Veranstaltungsfläche nach dem höchsten
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der in § 6 aufgeführten Steuersätze berechnet.
§ 6 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2)Fallen bei einer Veranstaltung mehrere nach
Veranstaltungsfläche und nach Eintritt zu be-
steuernde Veranstaltungen zusammen, wird
die Steuer für die gesamte Veranstaltung nach
§ 5 erhoben, es sei denn, das nach Fläche zu
besteuernde Vergnügen prägt die Veranstal-
tung offensichtlich.

(3) In allen anderen Fällen wird jedes Vergnügen
gesondert besteuert.

§ 10
Abweichende Besteuerung

(1) Auf Antrag des Veranstalters kann bei Veran-
staltungen im Sinne des § 2 Nr. 1 und 2 eine
Besteuerung nach dem Entgelt erfolgen, wenn
ein Entgelt erhoben wird. Entgelt im Sinne die-
ser Vorschrift ist die gesamte Vergütung, die
vor, während oder nach der Veranstaltung für
die Teilnahme erhoben wird, einschließlich der
Vorverkaufsgebühr, der Gebühren für Klei-
deraufbewahrung und Programme, eines fest-
gelegten Mindestverzehrs und der Mehrwert-
steuer. Unterschreitet das Entgelt einen Betrag
in Höhe von 5 Euro pro Besucher, wird der Be-
steuerung ein Mindestentgelt in Höhe von 5
Euro zugrunde gelegt. Der Steuersatz beläuft
sich auf 10 vom Hundert des Entgelts. Der An-
trag ist bei der Anmeldung zu stellen, bei Dau-
erveranstaltungen im Sinne des § 14 Abs. 2
vor Beginn des jeweiligen Veranstaltungsmo-
nats.

(2) Die Abrechnung des Entgelts nach Absatz 1
sowie die Selbstberechnung der Steuer hat
spätestens innerhalb von drei Werktagen nach
der Veranstaltung auf dem amtlich vorge-
schriebenen Vordruck (Steueranmeldung) zu
erfolgen, bei regelmäßig wiederkehrenden
Veranstaltungen (Dauerveranstaltungen im
Sinne des § 14 Abs. 2) innerhalb von vierzehn
Kalendertagen nach Ende des Veranstal-
tungsmonats.

§ 11
Entstehung

Der Steueranspruch entsteht in den Fällen des § 5
mit der Vereinnahmung der Eintrittsgelder, der §§
6 und 7 mit Beginn der Veranstaltung, im Falle des
§ 8 mit Inbetriebnahme des Gerätes.

§ 12
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuer ist bei der Anmeldung der Veran-
staltung zu entrichten. Bei regelmäßig wie-
derkehrenden Veranstaltungen (Dauerveran-
staltungen im Sinne des § 14 Abs. 2) ist die
Steuer am fünfzehnten des jeweiligen Veran-
staltungsmonats zu entrichten. Soweit in der
Höhe der monatlich zu entrichtenden Steuer
keine wesentlichen Schwankungen zu erwar-
ten sind, und der Steueranspruch nicht ge-
fährdet erscheint, kann eine vierteljährliche
Zahlungsweise vereinbart werden.

(2) Für den Betrieb von Geräten im Sinne von § 2
Nr. 5 ist die Steuer am 15. jedes Kalender-
monats zu entrichten.

(3) Wird die Steuer nach dem Entgelt oder Spiel-
umsatz berechnet (§§ 5 und 8), so ist diese bei
Abgabe der Steuererklärung (Steueranmel-
dung) zu entrichten. Die unbeanstandete Ent-

gegennahme der Steueranmeldung durch die
Abteilung Steuern der Stadt Aschersleben gilt
als formloser Steuerbescheid. Entsprechendes
gilt, soweit eine abweichende Regelung nach
§ 14 Abs. 2 letzter Satz getroffen wird.

(4) Die Vergnügungssteuer, die für zurückliegen-
de Zeiträume festgesetzt wird, ist innerhalb ei-
nes Monates nach Bekanntgabe des Steuer-
bescheides zu entrichten.

(5) Die Steuer wird auf Antrag erstattet, wenn ei-
ne Veranstaltung nicht stattfindet, und der An-
trag innerhalb eines Monats ab Kenntnis des
Ausfalls gestellt wird. Eine Erstattung findet nur
in dem Umfang statt, in dem auch ggf. verein-
nahmte Eintrittsgelder oder Entgelte zurück-
gezahlt wurden.

§ 13
Vorauszahlungen, Sicherheitsleistung

Die Stadt Aschersleben, Abteilung Steuern, ist be-
rechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistun-
gen in der voraussichtlichen Höhe der Steuer-
schuld zu verlangen. Ergibt sich bei der Abrech-
nung der geleisteten Vorauszahlungen eine Nach-
zahlung, so ist diese innerhalb von sieben
Kalendertagen nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheides zu entrichten; zuviel gezahlte Beträge
werden nach Bekanntgabe des Steuerbescheides
durch Aufrechnung oder Rückzahlung ausgegli-
chen.

§ 14
Anzeige- und Erklärungspflichten

(1) Veranstaltungen im Sinne von § 2 sind mit Aus-
nahme der Veranstaltungen nach § 2 Nr. 5
spätestens drei Werktage vor Beginn der Ver-
anstaltung bei der Stadt Aschersleben, Abtei-
lung Steuern, anzumelden. Bei unvorbereite-
ten und nicht vorherzusehenden Veranstaltun-
gen ist die Anmeldung an dem auf die Veran-
staltung folgenden Werktag nachzuholen.

(2) Bei mehreren aufeinander folgenden oder re-
gelmäßig stattfindenden Veranstaltungen ei-
nes Veranstalters am selben Veranstaltungsort
(Dauerveranstaltungen) ist eine einmalige An-
meldung ausreichend. Die Anmeldung hat
spätestens drei Werktage vor Beginn der er-
sten Veranstaltung zu erfolgen. Veränderun-
gen sind vor Beginn des jeweiligen Veranstal-
tungsmonats anzuzeigen. Im Einzelfall können
abweichende Regelungen getroffen werden.

(3) Über die Anmeldung kann eine Bescheinigung
erteilt werden.

(4) Zur Anmeldung sind alle in § 4 genannten Per-
sonen verpflichtet.

(5) Die endgültige Einstellung von Veranstaltun-
gen ist innerhalb eines Monats nach der letz-
ten durchgeführten Veranstaltung bei der
Stadt Aschersleben, Abteilung Steuern, anzu-
zeigen. Bei verspäteter Anzeige gilt als Tag
der Beendigung der Veranstaltungstätigkeit
der Tag des Eingangs der Anzeige.

(6) Der Eigentümer und derjenige, dem das Gerät
im Sinne von § 2 Nr. 5 von dem Eigentümer
zur Nutzung überlassen wurde (Nutzer), hat
innerhalb eines Monats sowohl die Aufstel-
lung als auch die Außerbetriebnahme jedes
Gerätes bei der Stadt Aschersleben anzuzei-
gen. Dies gilt auch für einen Geräteaustausch
im Sinne des § 8 Abs. 4. Bei verspäteter An-
zeige gilt als Tag der Außerbetriebnahme der
Tag des Eingangs der Anzeige.

(7) Bei den Anmeldungen bzw. Anzeigen nach
den vorstehenden Absätzen handelt es sich um
Steuererklärungen im Sinne der §§ 149 ff. der
Abgabenordnung. Sie können formlos, münd-
lich oder zur Niederschrift abgegeben werden,
soweit diese Satzung im Einzelnen nichts an-
deres bestimmt oder im Einzelfall keine andere
Bestimmung getroffen wird. Gleichzeitig mit der
Anmeldung oder Anzeige sind alle Angaben
zu machen, die zur Feststellung des Steuer-
schuldners, einer eventuellen Steuerfreiheit
nach § 3 und zur Durchführung der Besteue-
rung nach den §§ 5 – 10 erforderlich sind.

§ 15
Verspätungszuschlag

Die Festsetzung eines Verspätungszuschlages bei
Nichtabgabe oder nicht fristgerechter Abgabe ei-
ner Steuererklärung (Steueranmeldung) erfolgt
nach der Vorschrift des § 152 der Abgabenord-
nung in der jeweils geltenden Fassung.

§ 16
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften

Sowohl der Veranstalter als auch der Eigentümer,
der Vermieter, der Besitzer und der sonstige Inha-
ber der benutzten Räume oder Grundstücke sind
verpflichtet, mit Dienstausweis oder besonderer
Vollmacht ausgestatteten Vertretern der Stadt
Aschersleben zur Nachprüfung der Erklärungen
und zur Feststellung von Steuertatbeständen un-
entgeltlich Einlass in die Veranstaltungsräume,
auch während der Veranstaltungen, zu gewähren.

§ 17
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr.
2 KAG LSA handelt, wer vorsätzlich oder
leichtfertig den Bestimmungen der §§ 14 und
16 dieser Satzung zuwiderhandelt und es da-
her ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder
nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu er-
langen (Abgabengefährdung).

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu 10.000 Euro geahndet werden.

§ 18
Billigkeitsregelungen

Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis
können ganz oder teilweise gestundet werden,
wenn die Einziehung bei Fälligkeit einer erhebli-
che Härte für den Schuldner bedeuten würde, und
der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet
erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Ein-
zelfalls unbillig, können sie ganz oder zum Teil er-
lassen werden.

Für die Verwirklichung, die Fälligkeit und das Er-
löschen von Ansprüchen aus dem Ge-
bührenschuldverhältnis gelten die §§ 218 bis 223,
224 Abs. 1 und 2, §§ 225, 226, 227 Abs. 1, §§
228 bis 232 der Abgabenordnung vom 16. 03.
1976 (BGBl. I S. 613) in der jeweils geltenden Fas-
sung.

§ 19
Geltung des Kommunalabgabengeset-

zes und der Abgabenordnung

Soweit diese Satzung im Einzelnen nichts anderes
bestimmt, sind die Vorschriften des KAG und der
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Abgabenordnung – soweit diese nach § 13 KAG
LSA für die Vergnügungssteuer gelten – in der je-
weiligen Fassung anzuwenden.

§ 20
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt 01.01.06 in Kraft. Gleichzeitig
tritt die 1. Änderung der Vergnügungssteuersat-
zung der Stadt Aschersleben vom 27.11.1996 in
der Fassung der Satzung zur 2. Änderung der
Vergnügungssteuersatzung vom 19.12.2001
außer Kraft.

Aschersleben, den 9. November 2005

Michelmann
Oberbürgermeister Dienstsiegel

Bekanntmachung der Stadt Aschers-
leben über die Sprechzeiten der
Schiedsstellen der Stadt Aschersleben

Für die Schiedsstellen der Stadt Aschersleben
werden die Sprechzeiten und die Tagungsorte
für das Jahr 2006 wie folgt festgelegt: 

Januar 2006, Rathaus, Markt 1, 
Sitzungszimmer III

Schiedsstelle I
Dienstag 10.01.2006 14.00 – 16.00 Uhr
Schiedsstelle II
Dienstag 31.01.2006 16.00 – 18.00 Uhr

Februar 2006, Rathaus, Markt 1, 
Sitzungszimmer III

Schiedsstelle I
Dienstag 07.02.2006 14.00 – 16.00 Uhr
Schiedsstelle II
Dienstag 21.02.2006 16.00 – 18.00 Uhr

März 2006, Rathaus, Markt 1, 
Sitzungszimmer III

Schiedsstelle I
Dienstag 07.03.2006 14.00 – 16.00 Uhr
Schiedsstelle II
Dienstag 28.03.2006 16.00 – 18.00 Uhr

April 2006, Rathaus, Markt 1, 

Schiedsstelle I
Dienstag 04.04.2006 14.00 – 16.00 Uhr
Schiedsstelle II
Dienstag 25.04.2006 16.00 – 18.00 Uhr

Mai 2006, Rathaus, Markt 1, 
Sitzungszimmer III

Schiedsstelle I
Dienstag 02.05.2006 14.00 – 16.00 Uhr
Schiedsstelle II
Dienstag 30.05.2006 16.00 – 18.00 Uhr

Juni 2006, Rathaus, Markt 1, 
Sitzungszimmer III

Schiedsstelle I
Dienstag 06.06.2006 14.00 – 16.00 Uhr

Schiedsstelle II
Dienstag 27.06.2006 16.00 – 18.00 Uhr

Juli 2006, Rathaus, Markt 1, 
Sitzungszimmer III

Schiedsstelle I
Dienstag 04.07.2006 14.00 – 16.00 Uhr
Schiedsstelle II
Dienstag 25.07.2006 16.00 – 18.00 Uhr

August 2006, Rathaus, Markt 1, 
Sitzungszimmer III

Schiedsstelle I
Dienstag 01.08.2006 14.00 – 16.00 Uhr
Schiedsstelle II
Dienstag 29.08.2006 16.00 – 18.00 Uhr

September 2006, Rathaus, Markt 1, 
Sitzungszimmer III
Schiedsstelle I
Dienstag 05.09.2006 14.00 – 16.00 Uhr
Schiedsstelle II
Dienstag 26.09.2006 16.00 – 18.00 Uhr

Oktober 2006, Rathaus, Markt 1, 
Sitzungszimmer III

Schiedsstelle I
Dienstag 10.10.2006 14.00 – 16.00 Uhr
Schiedsstelle II

Dienstag 24.10.2006 16.00 – 18.00 Uhr

November 2006, Rathaus, Markt 1, 
Sitzungszimmer III

Schiedsstelle I
Dienstag 07.11.2006 14.00 – 16.00 Uhr
Schiedsstelle II
Dienstag 28.11.2006 16.00 – 18.00 Uhr

Dezember 2006, Rathaus, Markt 1, 
Sitzungszimmer III

Schiedsstelle I
Dienstag 05.12.2006 14.00 – 16.00 Uhr
Schiedsstelle II
Dienstag 12.12.2006 16.00 – 18.00 Uhr

Änderungen, sowie weitere Termine, werden im
Amtsblatt der Stadt Aschersleben veröffentlicht.

Aschersleben, den 01.12.2005

Michelmann
Oberbürgermeister Dienstsiegel

Bekanntmachung der Stadt Aschers-
leben über dieörtlichen Zuständig-
keiten derSchiedsstellen der Stadt
Aschersleben

Die Schiedsstelle I ist für alle nördlich der Bahnli-
nie Halle-Halberstadt liegenden Straßenzüge und
Ortsteile der Stadt Aschersleben sowie für die Ge-
meinden Wilsleben und Schackenthal der Ver-
waltungsgemeinschaft Aschersleben/Land zu-

ständig. Die Schiedsstelle II ist zuständig für alle
südlich der Bahnlinie Halle-Halberstadt liegenden
Straßenzüge und Ortsteile der Stadt Aschersle-
ben sowie für die Gemeinden der Verwaltungs-
gemeinschaft Aschersleben/Land mit Ausnahme
der Gemeinden Westdorf, Wilsleben und
Schackenthal.

Änderungen werden im Amtsblatt der Stadt
Aschersleben veröffentlicht.

Aschersleben, den 01.12.2005

Michelmann
Oberbürgermeister Dienstsiegel

Verordnung über die Festsetzung
von Öffnungszeiten für den Waren-
verkauf in Kur-, Ausflugs- und Erho-
lungsorten an Sonn- und Feiertagen

Auf Grund des § 10 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes
über den Ladenschluss in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 02.06.2003 (BGBl. I S. 744)
zuletzt geändert durch Art. 2 des Siebten Geset-
zes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen vom 07.07.2005 (BGBl. I
S. 1954), der Artikel 3 und 4 des Gesetzes zur
Fortentwicklung der Verwaltungsgemeinschaften
und zur Stärkung der gemeindlichen Verwaltung-
stätigkeit vom 13. November 2003 (GVBl. LSA S.
318) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2005 (GVBl. LSA S. 852)
und der Verordnung über den Ladenschluss vom
20. November 2003 (GvBl. LSA S. 337) wird fol-
gendes verordnet:

§ 1
Öffnung an Sonn- und Feiertagen

Abweichend von den Vorschriften des § 3 Abs. 1
Nr. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss dürfen
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen für den
Verkauf von Badegegenständen, Devotionalien,
frische Früchte, alkoholfreie Getränke, Milch und
Milcherzeugnissen, Süßwaren, Tabakwaren, Blu-
men und Zeitungen sowie Waren, die für Aschers-
leben kennzeichnend sind, im Zeitraum vom
26.02.2006 bis 26.11.2006 von 11.00 bis 19.00
Uhr geöffnet sein.

§ 2
Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für den historischen Stadtkern,
welcher durch den Promenadenring begrenzt ist,
den Tierpark, Alte Burg und dem Freibad.

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 24 Abs. 1 Nr. 2b
des Gesetzes über den Ladenschluss handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig den in § 1 dieser Ver-
ordnung genannten Öffnungszeiten zuwiderhan-
delt.
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§ 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung in Kraft.

Aschersleben, 29.12.2005

Michelmann
Oberbürgermeister

A M T F Ü R L A N DW I R T S C H A F T,
FLURNEUORDNUNG UND FORSTEN
MITTE 
Große Ringstraße, 39820 Halberstadt
TEL (0 39 41) 671 - 0, FAX (0 39 41) 671 - 199 

23.1 - 611 B 4 - ASL 7.106
Halberstadt, 27.01.2006 

Flurbereinigung Vorharz Ost 2, 
Landkreis Aschersleben-Staßfurt 7.106

Öffentliche Bekanntmachung

Feststellung der Wertermittlungser-
gebnisse - I.

In dem Unternehmensflurbereinigungsverfahren
Vorharz Ost 2, Landkreis Aschersleben/Staßfurt
7.106 werden hiermit gemäß § 32 des Flurberei-
nigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S.
546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Au-
gust 2005 (BGBl. I S. 2354) die Ergebnisse der
Wertermittlung für die dem Flurbereinigungsver-
fahren aufgrund des Einleitungsbeschlusses vom
07.08.2000 sowie der Änderungsbeschlüsse Nr.
1 vom 27.06.2002, Nr. 2 vom 12.08.2004 und
Nr. 3 vom 31.05.2005 unterliegenden Flurstücke
festgestellt: 

Die Einlagewertkarten und der Wertermittlungs-
rahmen können im Amt für Landwirtschaft, Flur-
neuordnung und Forsten Mitte in Halberstadt,
Große Ringstraße im Zimmer 134 nach vorheriger
Anmeldung unter der Telefonnummer 03941/
671343 während der Dienststunden von 09.00
Uhr bis 15.30 Uhr eingesehen werden. 

II. Gründe
Die zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden
Grundstücke sind nach Maßgabe der §§ 27 ff.
FlurbG unter Leitung der Flurbereinigungsbehörde
bewertet worden. 

Die Nachweisungen über die Ergebnisse der
Wertermittlung haben zur Einsichtnahme für die
Beteiligten in der Zeit vom 14.11. bis 25.11.2005
in der Stadtverwaltung Aschersleben, Hohe
Straße 7, 06449 Aschersleben sowie im Amt für
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte
in Halberstadt ausgelegen und sind den Beteilig-
ten in den Anhörungsterminen am 15.11.2005
und 24.11.2005 erläutert worden. 

Begründete Einwendungen gegen die Ergebnisse
wurden im Rahmen der Bekanntgabe der Werter-
mittlung nicht hervorgebracht. 

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Feststel-
lung der Wertermittlungsergebnisse sind damit er-
füllt. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Feststellung der Wertermittlungser-
gebnisse kann innerhalb eines Monats seit ihrer
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist beim Amt für Landwirtschaft, Flur-
neuordnung und Forsten Mitte, Große Ringstraße,
38820 Halberstadt schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen. Die Frist wird auch durch Einle-
gung des Widerspruchs beim Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außen-
stelle Magdeburg, Silberbergweg 5, 39128 Mag-
deburg oder beim Landesverwaltungsamt
Sachsen-Anhalt, Postfach 20 02 56, 06003 Hal-
le (Saale) gewahrt. 

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs wird
die Frist nur gewahrt, wenn der Widerspruch bis
zum Ablauf der angegebenen Frist bei einer der
vorgenannten Stellen eingegangen ist. 

Michael Stief
(L.S.) 

(Sachgebietsleiter 23) 

Bekanntmachung über den Beschluss
für zum städtebaulichen Rahmenplan

nach § 136 ff BauGB

BEKANNTMACHUNG DER STADT
ASCHERSLEBEN

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner
Sitzung am 08. Februar 2006 für das Sanie-
rungsgebiet der Stadt Aschersleben (Beschluss-
Nr. 719/93 vom 21.12.1993) den städtebauli-
chen Rahmenplan „Aschersleben – Innenstadt“
(Urbane Prototypen) beschlossen.

Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 

Aschersleben, 09. Februar 2006

Michelmann
Oberbürgermeister
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